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Wo genau bist du? Vielleicht hilft dir ja dann das: https://www.brd.nrw.de/schule/persona…-
18_10_2013.pdf

Zitat

Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte sollen durch eine entsprechende langfristige und
verlässliche Terminplanung durch die Schulleitung in die Lage versetzt werden, alle
organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, um hieran teilnehmen zu können. Hierzu
gehört auch die Einhaltung der geplanten Zeitrahmen.

Die Schulleitung kann bei Vorliegen wichtiger Gründe oder wenn ein ausreichender
Informationsfluss in beide Richtungen sichergestellt werden kann, eine Lehrkraft von
der Teilnahme an einer Konferenz oder Dienstbesprechung befreien. In diesem Fall
besteht für die Lehrkraft die Verpflichtung zur selbstständigen
Informationsbeschaffung.

Kurzfristig anberaumte Dienstbesprechungen müssen von teilzeitbeschäftigten
Lehrkräften nicht auf jeden Fall wahrgenommen werden, wenn ohne ausreichenden zeit
lichen Vorlauf eine ausreichende Organisation der familiären Belange nicht
gewährleistet werden kann. Bei Nichtteilnahme besteht auch die Verpflichtung der
selbstständigen Informationsbeschaffung.
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